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(2) Die Oberschulpflicht erstreckt sich auf den regel
mäßigen Besuch des lehrplanmäßigen Unterrichts, die 
Teilnahme an den vom Ministerium für Volksbildung 
für obligatorisch erklärten Veranstaltungen der Schule 
und die Befolgung der Schulordnung.

(3) Der Direktor oder Schulleiter entscheidet auf der 
Grundlage der Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes 
nach gründlicher Beratung mit dem Klassenleiter und 
den Erziehungspflichtigen darüber, ob ein Schüler ge
mäß § 8 Abs. 3 des Gesetzes bereits nach Erreichung des 
Zieles der 8. Klasse aus der Oberschule entlassen wer
den soll, wenn diese Maßnahme zweckmäßig erscheint. 
In solchen Fällen ist über die weitere Entwicklung des 
Schülers gemäß den §§ 10 bis 12 zu beraten.

(4) Uber Einsprüche gegen Entscheidungen des Direk
tors oder Schulleiters gemäß den Absätzen 1 und 3 so
wie über sonstige vorzeitige Entlassungen aus der Ober
schule in besonders begründeten Ausnahmefällen ent
scheidet der Kreis- oder Stadtschulrat. Er berät sich 
hierzu mit einer Kommission, der erfahrene Pädagogen, 
Schulfunktionäre, Arbeiter und Angestellte von Be
trieben, ein Vertreter des Amtes für Arbeit und Berufs
beratung des Rates des Kreises oder der Stadt und — 
soweit Probleme der physischen und psychischen Ge
sundheit zugrunde liegen — auch der Jugendarzt ange
hören sollen.

§5

Aufgaben der ErzichungspJlichtigen

(1) Die Pflicht der Eltern und anderen Erziehungs
pflichtigen besteht vor allem darin, in enger Zusammen
arbeit mit der Schule und Erziehungseinrichtung, die 
Kinder zu geistig und moralisch hochstehenden, körper
lich gesunden Persönlichkeiten und zu fleißigen, auf
richtigen, ordnungsliebenden, hilfsbereiten und verant
wortungsbewußten Menschen sowie zu guten sozialisti
schen Staatsbürgern der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erziehen, die die gesellschaftliche Entwick
lung bewußt mitgestalten und die Regeln des sozialisti
schen Zusammenlebens einhalten. Der entscheidende 
Anteil der Erziehungspflichtigen bei der Erfüllung der 
Oberschulpflicht besteht darin, den Kindern und 
Jugendlichen zu helfen, Freude am Lernen und an der 
Arbeit zu gewinnen, sich selbständig Wissen anzueig
nen, sich verantwortungsbewußt zur Schule und diszi
pliniert beim Lernen und bei der Arbeit zu verhalten.

(2) Dabei sollen die Erziehungspflichtigen eng und 
vertrauensvoll mit den Ausbildern und Werktätigen in 
den Betrieben und mit den Jugendorganisationen Zu
sammenwirken. Sie stützen sich bei der Erfüllung ihrer 
verantwortungsvollen Erziehungspflichten auf die Hilfe 
der staatlichen Organe, insbesondere der Organe der 
Volksbildung, des Gesundheits- und Sozialwesens so
wie der gesellschaftlichen Organisationen, der Arbeits- 
kollektive, der Elternbeiräte und Elternaktivs und der 
Hausgemeinschaften.

(3) Für das Fernbleiben vom Unterricht und von 
Schulveranstaltungen ist die vorherige Zustimmung der 
Schule erforderlich. Bei Versäumnissen ohne vorherige 
Zustimmung haben die Erziehungspflichtigen der Schule 
eine schriftliche Begründung zu übergeben. Bei Erkran
kung von Schülern ist die Schule berechtigt, die Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung zu verlangen. Für 
Schüler, die eine berufliche Grundausbildung oder Be

rufsausbildung erhalten, ist im Krankheitsfalle dem Be
trieb eine formlose ärztliche Bescheinigung unverzüg
lich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen nach Be
ginn der Arbeitsbefreiung, vorzulegen. Ansteckende 
Krankheiten sind von den Erziehungspflichtigen sofort 
dem Klassenleiter zu melden.

§ 6

Folgen der Verletzung der Oberschulpflicht

(1) Wenn die Erziehungspflichtigen gegen die Bestim
mungen über die Oberschulpflicht verstoßen oder sonst 
ihre Erziehungspflichten vernachlässigen, hat der Direk
tor oder Schulleiter zusammen mit dem Elternbeirat 
und den gesellschaftlichen Organisationen auf sie ein
zuwirken. Erforderlichenfalls sind die Betriebe der Er
ziehungspflichtigen zu benachrichtigen und um Unter
stützung zu bitten.

(2) Bleiben diese Bemühungen mit Bürgern erfolglos, 
die als Erziehungspflichtige nicht dafür sorgen, daß 
schulpflichtige Kinder der Oberschulpflicht nachkom- 
men, kann gemäß Ziff. 51 der Richtlinie des Staats
rates vom 21. August 1964 über die Bildung und Tätig
keit von Schiedskommissionen (GBl. I S. 115) ein Antrag 
auf Beratung durch die zuständige Schiedskommission 
wegen Verletzung der Schulpflicht gestellt werden.

§7
Umschulungen

(1) Anträge auf Umschulungen sind bei der bisheri
gen Schule, unter Angabe des Grundes, rechtzeitig zu 
stellen. Die Entscheidung trifft der Kreis- oder Stadt
schulrat.

(2) Bei den Überweisungen auf Grund genehmigter 
Umschulungen ist eine ausführliche Beurteilung der 
Leistungen und des Verhaltens des Schülers auszu
stellen und mit sämtlichen Schülerpapieren der neuen 
Schule zu übersenden. Für Umschulungen in Schulen 
bei Auslandsvertretungen der Deutschen Demokrati
schen Republik sind die notwendigen Unterlagen an das 
Ministerium für Volksbildung zur Weiterleitung zu 
übersenden.

(3) Bei Schulwechsel wird der Schüler in die Klassen
stufe aufgenommen, in der er sich an der vorher be
suchten Schule befand oder in die er versetzt worden 
wäre. Das gleiche gilt, wenn ein Schüler unmittelbar 
oder nach höchstens sechswöchiger Unterbrechung des 
Schulbesuches von einer von der Deutschen Demokrati
schen Republik anerkannten Schule außerhalb des 
Staatsgebietes kommt. In anderen Fällen ist nach Abs. 4, 
letzter Satz, zu verfahren.

(4) Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen be
urlaubt waren, werden wieder in die Klassenstufe auf
genommen, der sie vor der Unterbrechung angehörten 
oder in die sie bei regelmäßigem Schulbesuch voraus
sichtlich versetzt worden wären. Bei diesen Schülern 
ist der Leistungsstand zu analysieren. Durch plan
mäßige Förderungsmaßnahmen ist zu sichern, daß der 
volle Anschluß erreicht wird. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen entscheidet der Direktor oder Schul
leiter nach Beratung mit der Schulleitung, dem zu
ständigen Arzt und den Erziehungspflichtigen, über die 
Einordnung des Schülers in die für ihn zweckmäßige 
Klassenstufe.


